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Gemeinde Großneuhausen

über Verwaltungsgemeinschaft Kölleda

Markt 1, 99625 Kölleda

Bebauungsplan für das Wohngebiet

"An der alten Gärtnerei" Großneuhausen

2. Änderung

Teil B:   TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen

Aufgrund der nachfolgend aufgeführten Rechtsgrundlagen in der zur Zeit gültigen Fassung wird

durch Beschlussfassung des Gemeinderates der Gemeinde Großneuhausen vom ..........................

die 2. Änderung des  Bebauungsplans für das Wohngebiet "An der alten Gärtnerei" in

Großneuhausen  bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textliche Festsetzungen (Teil

B) erlassen.

Mit Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes für das Wohngebiet "An der alten

Gärtnerei" in Großneuhausen tritt der genehmigte Bebauungsplan für das Wohngebiet "An der

alten Gärtnerei" in Großneuhausen mit Inkraftsetzungsvermerk vom 25.03.1999 (AZ:

210-4621.20-SÖM-019-WA) im räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans

für das Wohngebiet "An der alten Gärtnerei" in Großneuhausen außer Kraft.

Hinweis:

Der ursprüngliche Plan ist in der Fassung maßgeblich, die er durch die Planänderung erhalten hat.

Dabei gelten in dem Geltungsbereich des Ursprungsplans, der nicht von dem Änderungsbereich

erfasst wird, sowohl die zeichnerischen als auch die textlichen Festsetzungen des Ursprungsplans

bzw. seiner rechtskräftigen 1. Änderung fort. Die modifizierten textlichen Festsetzungen sind

außerhalb des Änderungsbereichs der 2. Änderung nicht anwendbar. Für den Geltungsbereich der

2. Änderung des Bebauungsplans für das Wohngebiet "An der alten Gärtnerei" in Großneuhausen

gelten hingegen abschließend die im vorliegenden Änderungsplan getroffenen zeichnerischen und

textlichen Festsetzungen.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I

S. 3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November

2017 (BGBl. I S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S.3434)

Thüringer Gesetz über Natur und Landschaft (Thüringer Naturschutzgesetz - ThürNatG) vom

30.08.2006 (GVBl. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2015 (GVBl.

Nr. 7, S. 113)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771)

Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) i. d.

F. vom 28.01.2003, (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Dezember

2015 (GVBl. S. 183)

Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der Fassung vom 13.03.2014 (GVBI. S. 49), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 22.03.2016 (GVBl. S.153)

Plangrundlagen

- Lage-  und  Höhenplan  Vermessungsbüro Bärwolf,

  St.-Gotthardt-Weg 4, 99092 Erfurt, vom 24.11.2017

- Bebauungsplan  mit  integriertem  Grünordnungsplan  für  das  Wohngebiet   "An der alten

Gärtnerei"

  Großneuhausen, genehmigt mit AZ: (AZ: 210-4621.20-SÖM-019-WA) / Inkraftsetzungsvermerk

vom      25.03.1999

- Bebauungsplan für das Wohngebiet "An der alten Gärtnerei", 1.Änderung, genehmigt vom

Landratsamt Sömmerda, mit Schreiben vom 13.03.2018, in Kraft getreten am 06.05.2018.

Bebauungsplan für das Wohngebiet

"An der alten Gärtnerei" Großneuhausen - 2. Änderung
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HINWEISE

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.      ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

1.1 Die Art der baulichenNutzung wird entsprechend der zeichnerischen Festsetzung als allgemeines

Wohngebiet (gemäß § 4 BauNVO) festgesetzt.

1.2 Im allgemeinen Wohngebiet  sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO zulässig:

- Wohngebäude,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie

  nicht störende Handwerksbetriebe,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Über die Zulassung von Ausnahmen im Sinne § 4 (3) BauNVO soll im Einzelfall entschieden

werden.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 3 BauNVO)

2.1 Als Maß der baulichen Nutzung werden die im Bebauungsplan angegebenen Werte als

Höchstwerte festgesetzt, soweit die Festlegungen über die bebaubaren Flächen sowie die

Festlegungen der Bauordnung nicht zu niedrigeren Ausnutzungen zwingen. Die Gebäudehöhe wird

mittels Traufhöhe beschränkt.

Überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Baugrenzen festgesetzt.

Die in der 2. Planänderung festgesetzten, westlichen Baugrenzen des Flurstücks 233/2 schließen

an der südlichen Geltungsbereichsgrenze der 2. Änderung an die Baugrenzen der 1. Änderung an.

3. HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN UND GEBÄUDEANSCHLÜSSE

(§ 9 Abs. 2 BauGB und § 16 Abs. 2 BauNVO)

3.1 Sockelhöhe

Die max. Sockelhöhe ist abhängig von dem jeweils vorgefundenen Höhenverhältnissen zwischen

Straße und Geländeniveau, sowie den Kanalanschlusshöhen. Sie wird als Höhendifferenz

zwischen Oberkante Erschließungsstraße und Oberkante Fertigfußboden (OKFF) des

Eingangsgeschosses festgesetzt. Die Sockelhöhe darf max. 1,20 m betragen.

3.2 Maximal zulässige Traufhöhe

Die max. zulässige Traufhöhe wird mit 6,0 m festgesetzt, gemessen als Höhendifferenz

zwischen Oberkante Fertigfußboden des Eingangsgeschosses und Schnittpunkt Unterkante

Sparren/ Außenkante Fassade. Bei Flachdächern tritt anstelle der festgesetzten Traufhöhe die

oberste Außenwandbegrenzung.

3.3 Zahl der Vollgeschosse

Es werden zwei Vollgeschosse als Höchstwert festgesetzt.

4. BAUWEISE,  ÜBERBAUBARE  UND  NICHT  ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKS-

FLÄCHEN 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO)

Im Bebauungsplangebiet wird die Bauweise als offene Bauweise festgesetzt. Die Gebäude sind mit

seitlichem Grenzabstand als Einzel- bzw. Doppelhäuser zu errichten.

5. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, GARAGEN, CARPORTS UND SONSTIGE

NEBENANLAGEN 

(§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB)

5.1 Stellplätze, Garagen und Carports gemäß § 12 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren

Fläche zulässig, soweit im Bebauungsplan keine anderen Standorte festgesetzt sind. Die

Anordnung innerhalb der überbaubaren Fläche ist beliebig, wenn die Bestimmungen der

Bauordnung bezüglich Abstandsflächen und dgl. beachtet werden. Grenzbebauung für Garagen ist

zulässig bis zu einer Länge von 8 m je Nachbargrenze und einer mittleren Wandhöhe bis zu 3,0 m

über der Geländeoberfläche. Pro Baugrundstück ist eine Zufahrt von max. 4.50 m Breite zulässig.

5.2 Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auf der der Straße abgewandten Seite auch außerhalb

der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, wenn sie gegenüber der Wohnbebauung deutlich

untergeordnet sind und dem Charakter des Allgemeinen Wohngebietes nicht widersprechen. Dabei

sind Nebenanlagen für die Hobby-Kleintierhaltung zulässig.

6. VERKEHRSFLÄCHEN 

(§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

 Die Verkehrsflächen mit einer Breite von 6,00 m werden als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt.

Sie sind als Mischverkehrsflächen auszubilden und nur in der erforderlichen Breite (differenziert

zwischen 3,5 m und 4,75 m) zu befestigen.

7. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, ABFALLENTSORGUNG, VER- UND

ENTSORGUNGSLEITUNGEN

 (§9 Abs. 1 Nr.12-14 BauGB)

7.1 Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. der mit

Leitungsrecht zu belastenden Flächen zu verlegen.

7.2 Abfallentsorgung

Das geplante allgemeine Wohngebiet ist an die Müllentsorgung der Gemeinde Großneuhauen

anzuschließen. Innerhalb der privaten Grundstücke sind Einzeltonnen vorzusehen.

7.3 Abwasserbeseitigung

Die abwasserseitige Erschließung des Plangebietes umfasst die Planung und den Bau der

Entwässerungsanlagen im Trennsystem und den Anschluss an das öffentliche Kanalnetz.

Die Ableitung des im westlichen Planbereich anfallenden Oberflächenwassers erfolgt über einen

naturnahen Graben, der innerhalb der öffentlichen Grünfläche am westlichen Geltungsbereichsrand

auszubilden ist.

1. BAUGRUPPEN MIT EINHEITLICHER GESTALTUNG

1.1 Als Baugruppe gelten Doppelhäuser (besteht aus je zwei Doppelhaushälften).

1.2 Die Einheitlichkeit der Gestaltung bezieht sich auf:

- Material und Farbe der Dacheindeckung und Gesimsausbildung

- Material und Farbe der Fassade

- Material und Farbe der Brüstungen an Balkonen und Loggien

- Einheitlichkeit innerhalb der Baustruktur

2. DÄCHER

Zur Dacheindeckung geneigter Dachflächen sind naturrote bis rotbraune Tonziegel oder

Betondachsteine zu verwenden.

3. FASSADE

Zur Gestaltung der Außenfassade sind vorrangig natürliche und ortstypische Materialien zu

verwenden. Fassadenverkleidungen mit glasierten und sonstig glänzenden Materialien sind

unzulässig.

4. WERBEANLAGEN

Werbeanlagen sind nur im Fassadenbereich der Erdgeschosse der für die im Allgemeinen

Wohngebiet zulässigen Handels- und Dienstleistungsbetriebe gestattet.

5. MÜLLTONNENSTANDPLÄTZE

Mülltonnenstandplätze auf den Privatgrundstücken sind gegen Einblick zu schützen. Sie sind

entweder in Bauteile einzubeziehen oder mit Hecken zu umpflanzen.

6. ANLAGEN ZUR NUTZUNG DER SONNENENERGIE

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind im Gebiet allgemein zulässig.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 ThürBO)

GRUNDLAGEN DER PLANUNG:

VERFAHRENSVERMERKE

1. AUFSTELLUNG

Der Gemeinderat der Gemeinde Großneuhausen hat am 01.02.2018 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die

Aufstellung der 2. Änderung dieses Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan

beschlossen. Der Beschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt der VG Kölleda - Cölledaer

Anzeiger Nr. ........ vom .............. ortsüblich bekannt gemacht.

Großneuhausen, den ...........................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

2. UNTERRICHTUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER 

ÖFFENTLICHER BELANGE

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, dere Aufgabenbereich durch die 2.Änderung

des Bebauungsplanes berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom ................ über die Planung

unterrichtet und zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umgang und Detaillierungsgrad der

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert sowie zur Abgabe einer Stellungnahme zum

Vorentwurf aufgefordert ( gemäß § 4 Abs. 1 BauGB).

Großneuhausen, den   .................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

3. ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3Abs. 1 Bau GB wurde in Form einer 2-wöchigen

Auslage durchgeführt.Der Vorentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes und die Begründung

haben in der Zeit vom ............. bis ............ während der Dienststunden öffentlich ausgelegen. Ort und

Dauer der Auslegung wurden im Amtsblatt Cölledaer Anzeiger Nr. .........vom .............. ortsüblich

bekannt gemacht.

Großneuhausen, den .................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

4. BILLIGUNGS- UND OFFENLEGUNGSBESCHLUSS

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und

den textlichen Festsetzungen (Teil B) wurde, einschließlich der Begründung, am ............. vom

Gemeinderat gebilligt und seine Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Großneuhausen, den ...........................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

5. OFFENLEGUNGSVERMERK

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes, einschließlich Begründung, wurde gemäß

§ 3    Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis ............... öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der

Auslegung wurden am ................. mit dem Hinweis, das Anregungen während der Auslegungsfrist

vorgebracht werden können, ortsüblich bekanntgemacht. Weiterhin erfolgte der Hinweis, dass nicht

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können.

Die Offenlegung erfolgte ebenfalls auf der Internetseite der Gemeinde Großneuhausen

(http://www.grossneuhausen.de/B-Plan.html)

Großneuhausen, den ...........................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

KATASTERVERMERK

Die Darstellung der Grenzen und die Bezeichnung der Flurstücke innerhalb des Geltungsbereiches der

2. Änderung  des Bebauungsplans stimmen mit dem derzeitigen Nachweis des Liegenschaftskatasters

nach dem Stand vom ........................... überein.

Datum ...................................

Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Katasterbereich Erfurt

6. BETEILIGUNG  DER  BEHÖRDEN  UND  SONSTIGER  TRÄGER ÖFFENTLICHER

BELANGE

Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden gemäß

§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ............. zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf der 2.

Änderung des Bebauungsplanes aufgefordert.

Großneuhausen, den ...........................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

7. BEHANDLUNG VON ANREGUNGEN UND BEDENKEN

Die vorgebrachten Anregungen sowie Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange wurden vom Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung am 09.11.2017 behandelt. Das

Abwägungsergebnis wurde mitgeteilt.

Großneuhausen, den ...........................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

8. SATZUNGSBESCHLUSS

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und den textlichen

Festsetzungen (Teil B) Stand ..............., wurde gemäß § 10 Abs. 1 BauGB vom Gemeinderat in

öffentlicher Sitzung am ............... als Satzung beschlossen. Die Begründung, in der Fassung vom

................. wird gebilligt.

Großneuhausen, den ...........................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

9. GENEHMIGUNGSANZEIGE

____________________________________________________________________________________

10. AUSFERTIGUNG

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und den textlichen

Festsetzungen (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

Großneuhausen, den ...........................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

11. Inkraftsetzungsvermerk

Die Erteilung der Genehmigung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes vom ist am

.............................. gemäß § 10 Abs.3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden, mit dem Hinweis,

dass die 2. Änderung des Bebauungsplanes und Begründung  während der Dienststunden in der

Verwaltungsgemeinschaft Kölleda von jedermann eingesehen werden kann. Mit dieser Bekanntmachung

trat die 2. Änderung des Bebauungsplanes in Kraft. Auf die Fristenregelung gemäß § 215 BauGB wurde

in der Bekanntmachung hingewiesen.

Großneuhausen, den ...........................

Bürgermeister                                                                      Siegel

__________________________________________________________________________________

Übersichtsplan, Maßstab 1 : 1.000

Neuaufteilung der Grundstücke

(mögliche Grundstücksgrenzen)

Festsetzung eines

Leitungsrechts

Änderung der

Nutzungsschablone

Geltungsbereich

der 1. Änderung

Geltungsbereich

der 2. Änderung

Teil A: PLANZEICHNUNG

LEGENDE

     WA      Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO)

     GRZ        Grundflächenzahl 
(§ 16 und § 19 BauNVO)

        II Zahl der Vollgeschosse als Höchstwert (§ 16 BauNVO)

  TH= 6,0 Traufhöhe als Höchstwert in Meter über Bezugspunkt

(§ 16 BauNVO)

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAU-

BARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

    o offene Bauweise 
(§ 22 Abs. 2 BauNVO)

    
ED  

           nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
(§ 22 Abs. 2  BauNVO)

                     überbaubare Fläche

                     nicht überbaubare Fläche 
(§ 23 BauNVO)

                     Baugrenze 
(§ 23 BauNVO)

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND

ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

(§ 9 Abs. 1, Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

sonstige Planzeichen

 Grenze des räumlichen Geltungbereiches des genehmigten

 Bebauungsplanes 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungbereiches der 1. Änderung

Grenze des räumlichen Geltungbereiches der 2. Änderung

                     Maßzahlen in Meter

Mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Leitungsrecht zu Gunsten des Abwasserzweckverbandes 

"Finne"

 mögliche Grundstücksgrenzen

Darstellungen aus der Plangrundlage / Planzeichen ohne

Festsetzungscharakter (beispielhaft und auszugsweise)

                      Flurgrenze

 Flurstücksgrenze

                      Flurstücksnummern

 Höhenpunkte in Meter über Normalhöhennull (m ü. NHN)

 vorhandene Verkehrsfläche mit Erschließungsfunktion 

 (außerhalb des Geltungsbereiches der 2. Änderung)

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Erläuterungen der Nutzungsschablone:

Art der baulichen

Nutzung

Bauweise

Zahl der Voll- / Traufhöhe

geschosse

Festsetzungen

Grundflächenzahl

(GRZ)

L:\STÄDTEBAU\Bauleitplanung\Bebauungspläne\Großneuhausen\3959 - 2. Änderung BP An der alten Gärtnerei\Zeichnungen\§ 4.1\Aktuell BP § 4.1_ 2.Änderung Großneuhausen.dwg

Rechtskräftiger Bebauungsplan der 1. Änderung,

genehmigt vom Landratsamt Sömmerda, mit

Schreiben vom 13.03.2018, in Kraft getreten am

06.05.2018

Inhalte der 2. Änderung:

Festsetzung einer öffentlichen

Grünfläche mit der Zweckbe-

stimmung "naturnaher Graben

zur Ableitung des Oberflächen-

wassers"

Anpassung der  Baufelder

     Änderung von Lage und Ver-

     lauf der Erschließungsstraße

     Wegfall der Firstrichtung

3

146.72

9. VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG SCHÄDLICHER UMWELTEINWIR-

KUNGEN

(§ 9 Abs.1 Nr. 23 BauGB)

Innerhalb des Geltungsbereiches ist die Energieversorgung emissionsarm zu betreiben.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

- je Objekt ein offener Kamin

INHALT DER 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES

- Änderung von Lage und Verlauf der Erschließungsstraße

- Festsetztung einer öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung "naturnaher Graben zur

Ableitung des Oberflächenwassers"

- Neuaufteilung der Grundstücke (mögliche Grundstücksgrenzen); Entfall der Beschränkung der

Grundstücksgrößen

- Anpassung der Baufelder; Festsetzung der Firstrichtung entfällt

- Änderung der Nutzungsschablone (Änderung der Traufhöhe/ Entfall der Festsetzungen von GFZ,

Dachform und Dachneigung)

- Festsetzung eines Leitungsrechts zugunsten des Abwasserzweckverbandes "Finne"

- Anpassung und Ergänzung der grünordnerischen Maßnahmen

VERKEHRSFLÄCHEN

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Mischverkehrsfläche

GRÜNFLÄCHEN

(§ 9 Abs.1 Nr.15, Abs. 6 BauGB)

                     öffentliche Grünfläche

                     Zweckbestimmung: naturnaher Graben

zur Ableitung des Oberflächenwassers

Für den Geltungsbereich außerhalb der 1. und

2. Änderung gilt der rechtskräftige

Bebauungsplan mit Inkraftsetzungsvermerk vom

25.03.1999 (AZ: 210-4621.20-SÖM-019-WA)

o  /   E

WA

GRZ 0,3

II / TH = 6,0

233/2

Einfriedungen (private Grundstücke): Einfriedungen der einzelnen Grundstücke sind

entsprechend der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen auszuführen. Mauern und dichte

Holzzäune sind mit rankenden bzw. kletternden Laubgehölzen einzugrünen. Einfriedungen mit

Drahtgeflecht (Maschendraht) sind mit lockeren Laubsträuchern (auch Nutzsträucher) zu

hinterpflanzen. Sichtschutzhecken sind möglich. Bei Verwendung von Sichtschutzwänden bzw.

Mauern sind diese mit Laubgehölzen (rankende Pflanzen oder hohe Sträucher) einzugrünen.

Die Laubgehölzarten können frei gewählt werden, die Arten sind dabei standortgerecht

auszuwählen.

Sämtliche Grünflächen im Geltungsbereich, die nicht bereits durch spezielle Pflanzvorgaben

und Pflanzbindungen aus den obigen Maßnahmen belegt sind, sind mindestens mit einer

Rasenansaat zu begrünen. Das Saatgut kann frei gewählt werden.

Befestigte Flächen und Verkehrsflächen: Der Versiegelungsgrad ist zu minimieren. Pflaster-

und Plattenbeläge sind in Splitt- bzw. Sandbettung zu verlegen. Fuß-/ Radwege, Ein- und

Ausfahrten (Grundstücke), Parkflächen und Plätze für Versorgungs- und Entsorgungsanlagen

sind mit wasserdurchlässigen Belägen (Pflaster, Rasenpflaster oder Schotterrasen) zu

befestigen.

Die Maßnahmen werden spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung des Rohbaus der jeweiligen

Wohnhäuser  des Baugrundstückes realisiert. Der Vollzug ist der Gemeinde Großneuhausen

zur Abnahme anzuzeigen.

Gestaltungsmaßnahme G2: Gestaltung des Grabens

Der Graben ist mit artenreichen Saatgutmischungen anzusäen. und extensiv zu pflegen. Zur

Ansaat zu verwenden ist gebietsheimisches Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 5

„Mitteldeutsches Tief- und Hügelland“. Es sind kräuterreiche Saatgutmischungen  mit mind.

50 % Kräuteranteil im Saatgut zu verwenden,  im Uferbereich des Grabens (Böschungen) erfolgt

eine Ansaat von speziellen Ufermischungen mit Arten der gewässerbegleitenden

Hochstaudenfluren. Alternativ kann auch eine Begrünung über Eigendynamik ermöglicht

werden.

Die Inhalte des Übersichtsplans besitzen nur einen deklaratorischen Charakter.

Im Verfahren befindlicher

Bebauungsplan der 2. Änderung

 G1
Gestaltungsmaßnahmen

Lage der externen 

Maßnahmen

 A1
Ausgleichsmaßnahmen

Lageplan externer Maßnahmen, ohne Maßstab

 G1

 G1

 G2

Gestaltung des Grabens

Ausgleichsmaßnahme A2: Ergänzungspflanzung von Obstbäumen

Auf dem Flurstück 584 in der Flur 9 der Gemarkung Großneuhausen wird als externe

Ausgleichsmaßnahme auf dem gemeindeeigenen Grundstück eine Lückenbepflanzung innerhalb

der vorhandenen Obstbaumreihe festgelegt. Die Obstbäume werden im Pflanzabstand mindestens

10 m untereinander und zu den vorhandenen Bäumen angepflanzt. Versorgungsleitungen und

Feldeinfahrten bzw. -überfahrten sind bei der Wahl der konkreten Pflanzstandorte zu

berücksichtigen. Es sind folgende Gehölzarten anzupflanzen:

Hochstämme 2xv., mDb, StU 10-12 cm

Verwendung alter, regionaler Sorten von Obstbäumen oder Anpflanzung von Wildobstbäumen. Bei

Wildobst Verwendung gebietsheimischer Gehölzarten aus dem Herkunftsgebiet 2 „Mittel- und

Ostdeutsches Tief- und Hügelland“ (vgl. BfN 2012)

Wildbirne (Pyrus pyraster)

Wildapfel (Malus sylvestris)

Wildkirsche (Prunus avium)

Kulturbirne (Pyrus communis „Sorten“)

Kulturapfel (Malus domestica „Sorten“)

Kultur-Süßkirsche (Prunus avium „Sorten“)

Kultur-Pflaume/ Zwetschge (Prunus domestica „Sorten“)

Die Maßnahmen werden spätestens 1 Jahr nach Erschließung des Plangebietes als Herbst- oder

Frühjahrspflanzungen realisiert.

Artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme VSAP1: Bauzeitenregelung zur Gehölzrodung

Die Beseitigungen von Gehölzen ist außerhalb der Brutzeit (Sperrzeit vom 01.03. bis 30.09. eines

Jahres) und der Aktivitätszeit der Fledermäuse durchzuführen, um Verluste von einzelnen

Individuen auszuschließen.

8. FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 

SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Gestaltungsmaßnahme G1: Gestaltung nicht überbaubarer Flächen (Hausgärten)

Hausgärten: In jedem Garten der Einzelhausbebauung ist je 200 m² nicht überbaubare Fläche

ein klein- bis mittelkroniger Laub-/ Obstbaum als Hochstamm, H StU 12/14 cm zu pflanzen. Die

Baumart und der Pflanzstandort kann frei gewählt werden, die Arten sind dabei standortgerecht

auszuwählen.

Fassadenbegrünung: Ungegliederte und wenig gegliederte Fassaden, Pergolen und Mauern sind

zur Verbesserung des Kleinklimas und aus gestalterischen Gründen dauerhaft mit rankenden bzw.

kletternden Laubgehölzen zu begrünen. Das gleiche gilt für Garagen bzw. Carports. Je 2,0 - 3,0

m Wandlänge ist eine Pflanze zu setzen. Die Gehölzart kann frei gewählt werden, die Arten sind

dabei standortgerecht auszuwählen.

Externe Ausgleichsmaßnahmen

Ausgleichsmaßnahme A1: Anlage einer Baumgruppe

Auf dem Flurstück 174/4 in der Flur 2 der Gemarkung Großneuhausen wird als externe

Ausgleichsmaßnahme auf dem gemeindeeigenen Grundstück die Anlage einer Baumgruppe auf

insgesamt 1.400 m² geplant. Unter Berücksichtigung des Thüringer Nachbarrechts, des

Abstandes zu Versorgungsleitungen und eines Pflanzabstandes von untereinander mindestens

10 m sind die Bäume auf der Fläche locker zu verteilen. Es sind folgende Gehölzarten

anzupflanzen:

Hochstämme 2xv., mDb, StU 12-14 cm

Verwendung gebietsheimischer Gehölzarten aus dem Herkunftsgebiet 2 „Mittel- und Ost-

deutsches Tief- und Hügelland“ (vgl. BfN 2012)

Feldahorn (Acer campestre), Wildkirsche (Prunus avium), Mehlbeere (Sorbus aria)

Spitzahorn (Acer platanoides), Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata)

Sommerlinde (Tilia platyphyllos), Hainbuche (Carpinus betulus)

Die Maßnahmen werden spätestens 1 Jahr nach Erschließung des Plangebietes als Herbst-

oder Frühjahrspflanzungen realisiert.

Lage von Baumpflanzungen 1. Ordnung in Großneuhausen

(Luftbild aus TLVermGeo 2018: Geoproxy): Flurstück 174/4

in der Flur 2 der Gemarkung Großneuhausen

Lage von Obstbaumpflanzungen in Großneuhausen (Luftbild

aus TLVermGeo 2018: Geoproxy): Flurstück 584 in der Flur 9

der Gemarkung Großneuhausen

Anlage einer Baumgruppe

Ergänzungspflanzung von

Obstbäumen
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RECHTSWIRKSAMKEIT

Für den Teilbereich der 2. Planänderung liegt eine unselbstständige modifizierte

2. Planänderung vor. Für die übrigen Bereiche gelten die Festsetzungen des rechtskräftigen

Bebauungsplanes, einschließlich der 1. Änderung.
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